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Gemeinde Pullach i. Isartal den 09.01.2020 

 Hauptamt und Personalverwaltung   
 Sachbearbeiterin: Frau Karin Meißner   

Beschlussvorlage 
Abt. 1/286/2019 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 21.01.2020 öffentlich 
 

Top Nr. 3  

 
Wiederbesetzung der von Herrn Dr. Walter Mayer wahrgenommenen Ämter und 
Funktionen 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Folgende Ausschuss-Sitze der CSU-Fraktion werden neu bzw. geändert besetzt 
(Veränderungen sind hervorgehoben): 
 
a) Finanz- und Personalausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Dr. Andreas Most  Wilma Hennevogel  Benno Schroeder 
Dietmar Brandstetter Benno Schroeder  Wilma Hennevogel 
 
 
b) Bauausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Dietmar Brandstetter Dr. Andreas Most  Caroline Voit 
Benno Schroeder  Caroline Voit   Dr. Andreas Most 
 
 
c) Ortsentwicklungs-, Energie- und Umweltausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Caroline Voit   Dr. Andreas Most  Wilma Hennevogel 
Benno Schroeder  Wilma Hennevogel  Dr. Andreas Most 
 
 
d) Verkehrsausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Dr. Andreas Most  Dietmar Brandstetter  Caroline Voit 
Benno Schroeder  Caroline Voit   Dietmar Brandstetter 
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e) Rechnungsprüfungsausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Dr. Andreas Most  Benno Schroeder  Wilma Hennevogel 
Caroline Voit   Wilma Hennevogel  Benno Schroeder 
 
 
f) Sozialausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Caroline Voit   Dietmar Brandstetter Dr. Andreas Most 
Wilma Hennevogel  Dr. Andreas Most  Dietmar Brandstetter 
 
 
g) Ferienausschuss: 
 
Mitglieder   1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Wilma Hennevogel  Dr. Andreas Most  Dietmar Brandstetter 
Caroline Voit   Benno Schroeder   Dr. Andreas Most 
 
 
 
2. Nachbestellung im Verwaltungsrat der Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft 
VBS Kommunalunternehmen 
 
Verwaltungsrat  1. Stellvertretung  2. Stellvertretung 
 
Benno Schroeder  Dietmar Brandstetter Wilma Hennevogel 
 
 
 
3. Entsendung in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH: 
 
Der Gemeinderat verzichtet auf eine Nachbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt. Die Bestellung 
findet erst im Rahmen der konstituierenden Sitzung(en) des Gemeinderats der Wahlperiode 
2020/2026 statt.  
 
 
 
4. Nachbesetzung der Referate: 
 
a) Referat für Bau- und Ortsplanung: 
 
Dietmar Brandstetter als 2. Referent 
 
 
b) Referat für Feuerwehr und Katastrophenschutzangelegenheiten: 

 
Dietmar Brandstetter als Referent 
 
 
c) Referat für Personalwesen: 
 
Caroline Voit als 2. Referentin 
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5. Reihenfolge der weiteren Stellvertretung nach den weiteren Bürgermeistern: 
 
4. Dr. Andreas Most 
5. Holger Ptacek  
6. Marianne Stöhr  
7. Angelika Metz 
8. Stefan Demmeler 
9. Wilhelm Wülleitner 
10. Johannes Schuster 
11. Reinhard Vennekold 
12. Johannes Burges jun. 
13. Fabian Müller-Klug 
14. Caroline Voit 
15. Arnulf Mallach 
16. Martin Eibeler 
17. Renate Grasse 
18. Benno Schroeder 
19. Sabine Horak 
20. Wilma Hennevogel 
21. Dietmar Brandstetter 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Nach dem Tod von Herrn Dr. Walter Mayer müssen die von ihm wahrgenommenen Ämter und 
Funktionen neu besetzt werden. 
 
zu 1. Wiederbesetzung der Ausschusssitze: 
 
Bei der Wiederbesetzung der Ausschusssitze steht der CSU-Fraktion nach Art. 33 Abs. 1 Satz 4 
GO das Vorschlagsrecht zu. Die CSU-Fraktion hat der Verwaltung vorab die Neu- bzw. 
Umbesetzungen in den einzelnen Ausschüssen mitgeteilt. Über die Besetzung hat der 
Gemeinderat gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 der Geschäftsordnung zu beschließen.  
 
 
zu 2. Nachbestellung im Verwaltungsrat der VBS Kommunalunternehmen: 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der VBS Kommunalunternehmen werden nach § 5 Abs. 3 
der Unternehmenssatzung der VBS vom Gemeinderat in entsprechender Anwendung des 
Art. 33 GO bestellt. 
Die CSU-Fraktion hat hierzu einen Vorschlag eingereicht. 
 
 
zu 3. Entsendung in den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH: 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder der Wohnungsbaugesellschaft Pullach i. Isartal mbH werden gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags von der Gesellschafterversammlung für drei Jahre 
gewählt. Hierbei steht dem Gemeinderat das Vorschlagsrecht zu (§ 10 Abs. 2 Satz 2 des 
Gesellschaftsvertrags). 
Die Nachbesetzung ist in § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags geregelt. Danach beschränkt 
sich die Amtsdauer des anstelle eines vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds Gewählten auf die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Herr Dr. Mayer wurde in der Gemeinderatssitzung 
am 27.11.2018 einstimmig für die Wiederwahl als Aufsichtsrat vorgeschlagen und anschließend 
von der Gesellschafterversammlung bis 2021 zum Aufsichtsrat bestellt. 
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Die nächste Aufsichtsratssitzung der Wohnungsbaugesellschaft ist für den 9. März 2020 
vorgesehen. Gemäß § 10 Abs. 5 Satz 2 des Gesellschaftsvertrags muss unverzüglich eine 
Gesellschafterversammlung zur Vornahme von Ersatzwahlen einberufen werden, sofern die 
Mitgliederzahl des Aufsichtsrats durch das vorzeitige Ausscheiden von Mitgliedern unter die für 
die Beschlussfähigkeit notwendige Zahl nach § 12 Abs. 2 (Anwesenheit von mindestens 4 
Mitgliedern) gesunken ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grund schlägt 
die Verwaltung vor, die Nachbestellung erst im Rahmen der konstituierenden Sitzung(en) des 
Gemeinderats der Wahlperiode 2020/2026 durchzuführen.  
 
 
zu 4. Nachbesetzung der Referate: 
 
Die Wiederbesetzung der Referate erfolgt nach § 3 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 5 GeschO durch 
Beschluss des Gemeinderats. Auch hier hat die CSU-Fraktion bereits vorab die Personen 
mitgeteilt, die diese Referatstätigkeiten als Nachfolge von Herrn Dr. Mayer übernehmen sollen. 
 
Herr Dr. Mayer hat neben Herrn Wülleitner das Referat für Bau- und Ortsplanung und neben 
Frau Horak das Referat für Personalwesen ausgeübt. Außerdem war er Referent für Feuerwehr 
und Katastrophenschutzangelegenheiten. 
 
 
zu 5. Bestimmung der weiteren Stellvertretung nach den weiteren Bürgermeistern: 
 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung regelt, dass die weiteren Stellvertreter zunächst aus 
den Reihen der Fraktionen kommen, die nicht das Amt des zweiten bzw. dritten Bürgermeisters 
stellen. Herr Dr. Mayer war für die CSU-Fraktion nach den beiden weiteren Bürgermeistern 
erster weiterer Stellvertreter. Die CSU-Fraktion schlägt für die Wiederbesetzung hierfür Herrn 
Dr. Most vor. 
 
Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 5 der Geschäftsordnung wird Herr Brandstetter als nachrückendes 
Gemeinderatsmitglied am Ende der Stellvertreterliste eingereiht. 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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